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LE CONSEIL D'ETAT
. DER STAAÏSRAT

:GENEHMIGUNG DER GRUNDWASSERSCHUTZZONEN UND _AREALE DERGEMEINDE LALDEN AUF :

DEN GEMEINDEGEBIETEN VON LALDEN, EGGERBERG UND DERSEIT DEM 1.1.2013 mit NATERS

FUSIONIERTEN GEMEINDEN MUND UND BIRGISCH. |

PRLAL101, LAL201, BRI501,| BRI502)

“Eingesehen

dasGesuch vom 4. Februar 2013 sowie vom 10. Februar 2014 der Gemeinde Lalden betreffenddie
Genéhmigung der Grundwasserschutzzonen und -areale für die Quellfassungen (Schutzzonenplä-
né, hydrogeologischer Bericht mit den dazugehôürigen Vorschriften vom 31. Oktober2012); .

‘ dén hydrogeologischen- Bericht ,Beurteilung Nutzungskontlikt mit BLS-Trasse“ der Burchard Gmbh
vom 2. Dezember2011;

den Notfallplan ;Nutzungskonflikt BLS/ Quelle Bronachji LAL101*. und daë Pflichtenheft Schadens-
ereignis der GemeindeLalden vom 2. November 2012;

dasSchreiben der BLSNetz AG vom 12. August 2013 betreffend einen noch zu erstellenden Not-
fallplan, die Erteilung einer Ausnahmebewiilligung und den Nichirückzug der Einsprache nach der
Einspracheverhandlung mit der Gemeinde Lalden; ‘

die ôffentlichen Auflage im Amtsblatt (Schutzzonenpläne, hydrogeologischer Bericht mit den ‘dazu-
gehôrigen Vorschriften vom 31. Oktober 2012) Nr. 45 vom 9. November.2072; ‘

die Vorsorgliche Einsprache der BLS vom 10. Dezember 2012;

die Stéllungnahme der Gemeinde Lalden vom 4, -Februar 2012, sowie die Stellungnahmer der Ge-
meinde Eggerberg vom 18.12.2042, der Gemeinde Mundvom 13.. Dezember 2013 undBirgisch .
vom 9. 11.2013;

‘die aktuellen durch den Staatsrat homologièrten Zonennutzungspläne der Gemeindën Lälden vom

8, Juli 1996, Eggerberg vom 29. Mai 1996, und Naters vom 1. April 1993 (Mund) und vom 20. Janu-
ar 1993 (Birgisch);

"die Art..19 bis 21 des Bundesgesetzes über den Séhutz der Gewässer vom 24.. Januar’ 1991

(GSchG)und die Art. 29 ff. der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV);

die Art. 31 und 32 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes vom 16. Mai 2013 (kGSchG):

die Wegleitung Grundwasserschutz des BUWAL.von 2004 (Wegleityng).sowie die kantonalen Richt-
linien vom Juni 1995 desfür den Grundwasserschutz zuständigen Departements;

den Art. 4des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachurg der Wasserkräfte vom 28. März 1900.
sowie den Art. 1 des Ausführungsreglements vom 4. Juli 1990;

den Art. 4des Reglements betreffend das Verfahren über die Ausscheïdung von Gründuesser-

schutzzônen und -arealen vom 31. Januar 1996; .

das Gesetzüber das Verwaltungsverfahren und die Vervaltungsrechtspflege vom 6. Oktober 1976
{(VVRG);

das Gesetz betreffend den Tarif der Kosten und Entschädigungenvor Gerichts- oder Venitunge-
behôrden vom LL Februar 2009 (GTar);



Erwägend

1. Das vorliegende Projekt beziveckt den Schutz der von der Gemeiñde.Lalden genutzten Trinkwas:

serquellen auf denGemeindegebieten von Lalden, Eggerberg und Naters (vor 1. Januar 2013 Mund :

und Birgisch). Es wurde im Amtsblatt Nr. 45 vom 9. November 2012 publiziert und während dreissig

- Tagen ôffentlich aufgelegt. *

2. Gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. e des kantonalen Gesetzes betreffend die Vollziehung dés Bundesgesetzes

über den Schutz. der Gewässer gegen die Verunreinigung vom 16. November 1978 (GVGSchG)in

Verbindung mit Art. 4 Abs. 3 des Reglements betreffend das Verfahrenüberdie Ausscheidung von

Grundwasserschutzzonen und —arealen vom 31. Januar 1996 ist das Departement für Verkehr, Bau

.… und Umwelt zuständig-für die Genehmigung der Quellschutzzonen'mit den zugehôrigen Vorschriften

sowie die Einsprachenbehandlung. Das Verfahren richtet sich nach dem VVRG. SC

3. Gemäss hydrogeologischem Bericht vom 31. Oktober 2012 führt die Bahnlinie der BLS durch die

-Schutzzonen S2 und S3 der Quellé LAL 101. Die Bahnlinie durchquert die Quellschutzzone S2 auf

. einer Länge von ca. 105 m, wasfürBahnanlagen sowie den damit verbundenen Betrieb gemässZif-

fer 221 und 222 Anhang 4 der GSchV grundsätzlich nicht zulässig ist. ot

4. Mit Einsprache vom 10. Dezember 2012, bei der Gemeinde Lalden eingegangen am 11. Dezember

. 2012, verlangte die BLS Neiz AG die Anpassung der Schutzzonenvorschriften durch Abbildung von:

. vorgängig angeblich mit der Gemeinde Lalden gemachten Absprachen und die Absicherung, dass

 dürch dié.Auflagen der Grundiasserschutzzone S2 nach wie vorein unbeeinträchtigter Betrieb, Un-

terhait (Pflanzenschutzmittel) und Umbauten auf dem betroffenen Bahnabschnitt môglich sind. Die.

BLS machte geltend,dass ein Einbäu einer wasserundurchlässigen Schicht'sehr aufwendig (Gléis-'

sperrung) und kostenintensiv sel. _ a . | |

. Einsprache kann erheben, wer zur Beschwerde befugt ist (Art. 34b i.V.m. Art. 44 WRG). Die Ein-

sprache ist schriftlich'einzureichen und unter Angabe allfälliger Beweismittel kurz zu begründen (Ari. .

34c VWVRG).

Die Einsprache der BLSist frist- und formgerecht erfolgt (Art. 4 Abs. 2 des Reglements betreffend |

das Verfahren über die.Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen und —arealenvom 31. Januar

41996 und Art. 15 VVRG). |

Gemäss Art. 44 VVRG ist zur Beschwerde berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung be- -

rührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Ânderung hat; die Beschwerde-

berechtigung ist von der Beschwerdeinstanz von Amteswegen zuprüfen. Erforderlich ist éineräum-

liché Beziehung zu einer aufgelegten Quellschutzzone sowie eine Beeinträchtigung der Einspreche-

rin (in ihren eigenen, schützenswerten Interessen) durch die Bewilligung unmittelbar und in hôherem

. Ausmass als irgendjemand oder die Allgemeinheit. Das Bundesgericht hält sodann betreffend

Schutzwürdigkeit fest, dassdiese dann bejaht wird, wenn der Einsprecher 1 Beschwerdeführer durch

_den angefochtenen Akt persônlich und unmittelbar einen Nachteil erleiden muüss. Das Bundesgericht

führt Weiter aus, dass ein bloss mittelbares oderausschliesslich allgemeines ôffentliches interesse,

ohne die erforderliche Beziehungsnähe zur Streitsache $elbernicht zur Besctiwerde berechtigt (BGE

1231376, S.378E.2) . | . 1

Die BLS ist als konzessionierte Betreiberin einer. Bahn, derèn Trasse die ëffentlich aufgelegten ‘

Quellschutzzonen durchquert, durch die Quellschutzzonen und Schutzzonenvorschriften in den ei-

genenInteressen direkt betroffen und ohne weiteres zur Einsprachelegitimiert. .

5. . Den eingangs erwähnten. Nutzungskonflikt zwischen Quellschutzzoneh und Bahntrasse hat die Bür-

chard GmbH im Auftrag der BLS ÂG beurteiltund im Bericht vom 2. Dezember 2011 festgehalten.

Danach befindet sich die Quellfassung LAL 101 (Bronachi) 55 Hôhenmeter unterhalb der Bahntrasse

. der BLS:letztere quert dié Quellschutzzone 82 auf einerLänge von ca. 130 m..Béi einem Bahnunfall

. mit der Freisetzung von wassergefährdenden Flüssigkeiten besteht gemässvorerwähntem Bericht

für die Quelle LAL 101 und somit für die Trinkwasserversorgung der Gemeinden Lalden eine Ge-

fährdung. In den. Folgerungen für dàs weitere Vorgehen (Bericht Ziff, 10) gelangt die Burchard

GmbH zur Beurteilung, dass die Quelle LAL101 aus gewässerschutzrechtlichen Gründen (Art. 31
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Abs.1 GSchV) néschütztwerden müsse, Eine Neufassung der Quelle oberhalb der BLS-Geleise sei :

nicht müglich. Weil die Gemeinde auf die Quelle LAL 101 nicht verzichten kônne, drängten sich bau-

liche Massnahmen auf, welche im Züge der Sanierung desGeleiseunterbaus ausgeführt werden

kônnten. Für die Beurteilung einer môglichen schädlichen Beeïnträchtigung derQuelle, au$gehend

vom Bahnbetrieb, sollten in -den nächsten 2 Jahren insgesamt.4 Wasserproben bei der Quelle ent- ‘

nornmen und auf spezifische Schadstoffe untersucht werden. Die zu ergreifenden Massnahmen im

Züsammenhang mit dem Schutz der Quelle LAL 101 und die Überarbeiturig des Einsatzplanes

müssten mit.den Veraniworilichen der BLS DNetz AG zusammen mit der Gemeinde-:Lalden iim Detail |

besprochen werden.

Der Betrieb der bestehenden Bahnanlage der konzessionierten Eisenbahnunternehmung BLS Netz

AG wird durch das eidgenëssische Eisenbahngesetz und die entsprechenden Richtlinien und Voll-

zugshilfen geregelt. Die Massnahmen zur Gewährleistung eines rechtskonformen: Betriebes der

Bahnliniein der Grundwasserschutzzone S2 der Trinkwasserfassung LAL 104 "Bronachi" von Lal-

den werden durch die Gewässerschützgesetzgebung- und die Wegleitung Grundwasserschutz

{BAFU, 2004) definiert, Vorhaben innérhälb. einer Grundwasserschutzzône S gelten als wesentliche

Ânderung einer Anläge (val. Vollzugshilfe Ziff.2.1.1). GemässVollzugshilfe sind Umbauten derEi-

- senbahñlinie in der Grundwasserschutzzone S2 nach wié vor môglich, sofern sie gemäss der Voll- .

‘. zugshilfe “Wesentliche Ânderung einer bestéhenden Eisenbahnanlage .im Sinne der Gewässer-

schutzverordnung" vom Bundesamt für Umwelt und vom Bundesamitfür Verkehr vomJanuar 2006

ausgeführt werden. Insbesondere müssen bei einer wesentlichen Ânderung in einer Grundwasser-

schutzzone die Massnahmen gemäss der Wegleitung Grundwasserschutz (BAFU, 2004) umgesetzt

: werden, welthe eine undurchlässige Schicht und Ableitungdes Gleisabwassers aus der.Schutzzone

verlangt. Diese Messñahme wird auch im ‘hydrogeologischen Bericht “Quellschutzzonen Gereinde

Laiden, vom 31. Oktober 2012 der OSPAG (S.14) verlangt. .

| Gemäss Ziffer 3.2. i der oben erwähnten Vollzugshilfe müssen in den Grundwasserschutzzonen s1

und S2:die:gesétzlichen Anforderungen von Art. 31 Abs. 2 lit. b GSchV eingehalten werden. In der

| ‘Grundÿasserschutzzane S muss der Einbau einer undurchlässigen Sperrschicht.unter dem Oberbau

soWie die Ableitung der Abwässer aussèrhalbder Grundwasserschutzzone gewährleistet werden. |

._ Art. 6 Abs. 1: GSchGstatuiert ein Wasserverunreinigungsverbot. Gemäss Art. 7 Abs. 1 GSchG gilt '

das Gebot der Behandlung verschmutzten Abwassers und gemäss Art. 3a GSchG das Prinzip der

Kostentragüng durch den Massnahmenverursacher. Gemäss Art. 54 GSchG trägt der Verursacher

dér unmittelbaren oder drohenden Gefahrfür die:Gewässerdie Kosten von Sicherungs- und Behe-

bungsmasénahmen, weshalb sie nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht zu entschädigen.

sind, wenn es sich nicht um eine entschädigungspiiohtige Eigentumsbeschränkung handelt (Art 20

Abs,2 lit. c GSchG).

Die durch die Schutzonen und Schutzareale bedington Eigentumsbeschränkungen werden im We-

sentlichen durch raumplanerische kommunale Régelung festgelegt. Sie sind, gestützt auf die eidge-

nôssische Wegleitung, durch die den Zonen- und Arealentwürfen beigelegten Vorschriftenzu präzi-

sieren (Art: 5 Abs. 1 des Reglementdes Staatsrats des Kantons Wallis betreffend das Verfahren

über die-Ausscheidung von Grundiassetschutzzonen und -arealen vom 31. Januar 1996). Die Ei-

_ gentumsbeschränkungen sind nach Bedarf Gegenstañd von punktuellen Verfügungen durch die

Gemeinde. Das Verfahren wird durch das Gesetz übeï das Verwaltungsvérfahren und die Verwal-
. tungsrechtspflege (VVRG) geregelt. Gemäss Art. 6 des vorerwähnten Reglements. kônnen die Inha-

ber von Grundwasserfassungen zwecks Erwerb derzum Schutz der Grundwasser erforderlichen

dinglichen Rechte das Enteignungsrechit. geltend machen. Die kantonale Gesetzgebuñg über die Ex-

propriation ist anwendbar.

Gemäss Erw. 4.2 des Bundesgerichtsentécheides 2C_:4612011 Urteil vom. 9. November2011 II.

ëffentlich-rechtliche Abteilung entfällt eine Entschädigungspflicht dann, wenn derstreitige Eingriff als

Polizeimassnahme im engeren Sinne zu betrachtenist. Polizeiliche Eigentumsbeschränkungen sind

ohne Rücksicht auf ihre Schwere grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen, wenn. mit der ge-

gen den Stürer gerichteten Massnahmeeineals Folge der beabsichtigten Grundstücksbenutzung zu .

‘erwartende koñkrete, d.h. ernsthafte und unmittelbare Gefahrfürdie ëffentliche Ordnung, Sicherheït

und Gesundheit abgewendet werden soll und wenn die zuständige Behôrde zu diese Zweck ein

von Gesetzes wegen bestehendes Verbot konkretisiert undin Bezug auf die in Frage stehiende
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Grundstüékenutzung bloss' die stets zu beachtencen polizeilichen Schranken der Eigentumeteineh
festsetzt. Lu

Die mit der Schutzzonenfestsetzung für die Zone S2 festgesetzten Nutzungsbèschrénkungen, soge-
nannte ôffentlich-rechtlichen . Figentumsbeschränkungen, sind ausschliesslich polizéilich motiviert.

. Die Abdichtung des Bahntrassesist erforderlich, weil sich die Gewässerverschmutzüngsgefahr un-

. mittelbar aus dem Bahnbetrieb ergibt, was einer Stérung im Sinne des engen Polizeibegriffes, d. h.
- einer damit verbundenen grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmenden Gefahrenabwehr mittels

ôffentlich-rechtlicher Elgentumsbeschränkung entspricht {vgl. bereits BGE 96 | 350 “Maschwanden",
Erw. 4 S. 359).

Entschädigungslos zu dulden sind. jedoch nur die im. Sinne des: Verhälinismässigkeitsgrundsatzes
notwendigen polizeilichen. Beschränkungen, nicht dagegen Anordnungen, die weiter gehen als zur.
Abwendung der ernsthaften und unmittelbaren Gefahr erforderlich ist; andernfalls kann eine Ent:

schädigungspflicht bestehen (BGE 135 1.209 E. 8.3. 1S.215f, 106 Ib 330 E. 5'S. 334 f.; 106 Ib 336

* E. 5b S. 338 f.; jeweils mit Hinweisen; vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts St. Gällen vom 25. No-
_ vember.2008 [B 2008/81] im Falle der Gemeinde Bad Ragaz in URP 2009 198, E. 2.4: Kosten eirier

-doppelwandigen Abwasserleitung in der Schutzzone S2 trägt die Liegenschaftseigentümerin, nicht

die Gemeinde; desgleichen TSCHANNEN PIERRE, Der planerische Schutz der Gewässer, Lizarbeit zur

neuen GSchV vom26. 10.1998, Bérn 24.09. 1999). :

Die:Kosten für die Gleiabdïchtung :in der Grundwasserschutzzone S2 und 53 müssen gemäss Art.

3, 6, 7 und 43 GSchG grundsätzlich durch den Verursacher, in casu die BLS Netz AG, getragen |

“werden.

Gemäss Ziffer 3.2.2 der vorerwähnten Volizugshilfe ist bei der Sanierungeines.Streckenabschnitts in
der Grundwasserschutzzone S dafür zu sorgen, dass die gesamite in der Zone $ gelegene Strecke
an die geltenden Vorschriften ängepasst wird, vorausgesetzt, die Verhältnismässigkeit der erforderli-
chen Massnahmenist gegeben. Gemëss vorgeschlagener Abschätzung der Voltzugshilfe gelten-als
verhëlinisméssig: Méhrkosten von maximal 50% gegenüber dem ursprünglichen Vorhaben-in einem

. Streckénabschnitt in eiñer ZoneS2 bzw. Mehrkosten von maximal 30% gegenüber dem ursprüngli-
.chen Vorhaben:in einem Streckenabschnitt in einer Zone S3: Bei den geñannten Zahlen‘handelt es

-_ sich um Richtwerte. Die Verhältnismässigkeit einer Massnahmé muss stets auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Verschmutzungsgefahr (Beurteilung anhand von Gefährdungsbildern) beurteilt Wer-
den.

Sind die entsprechenden zusätzlichén Kosten für die Anpässung an die geltenden Vorschriften über
die gésamte Zone imVergleich zu den Kosten für das ursprüngliche Vorfiaben — d.h. die Arbeiten an
Oberbau, Unterbau und Entwässerungssystem' — unverhälinismässig, ist im Sinne siner teilweisen

Sanierung gemëss,Ziffer 3.2.3 der Vollzugshilfe Folgendes vorzukehren:

a) Fürdie gesarnte Grundwasserschutzzone S st éin genereller Entwässerungsplan zuu erstéllen.

b) Im ursprünglichen Projektperimeter (Streckehabschnitt, dessen Fundationsschicht oder Ent-

wässerungssystem saniert wird) ist in jedem Fall eine undurchlässige Sperrschicht einzu-
bauen und die Entwässerung ist gemäss der BUWAL-Wegieitung "Gewässerschutz bei der
Entwëässerung von Verkehrswegen" beziehungsweise dem Reglement R.RTE 21 110 zu erstel-

len.

c) Das zu entsorgende Wasserist aus der Zone S abzuleten oderes ist eine provisorische LE-

sung zu realisieren. :

Fürden Unterhalt kônnen von der BLS weiterhin Pflanzenschutzmittel verwerdet werden, welche
nicht auf derListe ,Anwendungsverbot für Pflanzenschutzmittel in der Grundwasserschutzzone 82"
vom 31. Januar 2013 des Bundesamitsfür Landwirtschaft stehen.

9. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die durch die Gesuch-
. stellerin Gemeinde Lalden ôffentlich aufgelegten Quellschutzzonen mit den .Schutzzonenvor.

schriften und dem hydrogeologischem Bericht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, und
dass in derGrundwasserschutzzone S der Einbau einerundurchlässigen Sperrschicht unter dem :
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| Oberbau’sôwie die Ableitung der Abwässer ausserhalb der Grundwassérschutzzone aus polizei-

*_ vorschriftén — wie von der Einsprecherin verlangt —widersprichtden bundesrechtlichen Vorschrif- |

lichen Gründen zwecks Gefahrenabwehr erforderlich sind. In der Schutzzone S2 istdie Erstellung

Von Anlagen grundsätzlich.nicht zulässig. Die Voraussetzungen für die Gewährung einer von der
Einsprecherin geltend gemachtén Ausnahme von diesem Grundsatz, ein Vorliegen wichtiger

Gründe, namentlich z.B. wenn eine Gefährdung der Trinkwasserriutzung ausgeschlossen werden
kann, liegen nicht vor (Anhang 4 Ziff. 222Abs. 1 lit a GSchV). Eine Anpassung der Schutzzonen-

ten und denôffentlichen Interessen an einer sicheren Trinkwasserversorgung. Eine Anpassung
ist auch nicht erforderlich, weil die durch den Bahnbetrieb verursachte Gefährdung mit baulichen

und organisatorischen Massñahmen gemäss den unter Ziffer 7 vorstehend aufgeführten ein-

_schlägigen Vorschriften bereits hinreichendreduziert werden kann. Die aus der Betriebskonzes-
‘sion und dem Anlageneigentum fliessenden Befugnisse der Einsprecherin werden nicht in Frage

10.

11.

12.

gestellt. Die Rechtssicherheit bleibt- gewährleistet. Eine konkrete Anordnung.allfälliger Eigen-

tumsbeschränkungen werden nach Bedarf Gegenstand von punktuellenVerfügungen durch die
Gemeinde sein und sirid nicht Gegenstand des vorliegenden Einsprache-und Homologationsver- .
fahrensder Quellschutzzonen und der damit verbundenen grundlegenden Schutzzonenvorschrif-
ten, Es wird Sache derGemeindesein, im Rahmender Prüfung und Anordnung konkreter Mass-
‘nahmendas oben unter Ziffer 8 erläuterte Prinzip der Verhältnismässigkeit zur Anwendung zu
-bringen, insbesondere auchunter Berücksichtigungder finanziellen Auswirkungen für die BLS.

AUS den dargelegten Gründen ist die Einsprache der BLS vom 10. Dezember 2012 vollmfang-
lich abzuwéisen, soweit darauf einzutreten ist.

Die Gffentlichen und privaten: Interessen der betroffenen Gemeinden Lélden, Eggerberg und Ne-
ters in Bezug auf das Projekt der Grundwasserschutzzonen und areale wurden ausreichend ge-

wahri. .

Die zum Schutz von|Trinkwasserquellen und -fassungen notendigen Eigentumsbeëchränkun- !
gen werden durch die gesetzlichen Bestimmungendes Bundèsfestgelegt und durch dieBestim-

| mungen der Schutzzonenvorschriften unddes hydrogeologischen Berichts vom 31. Oktober 2012

13.

14,

15.

ergänzt, respektive präzisiert; konkrete. Anordnungen von Eigentumsbeschränkungen obliegen
der Gemeinde.

Die Ausscheïdunÿ der. Grundwasseïschutzzonen und -areale erfolgteiin Koordination mit der Re-
vision der. Nutzungspläne der Gemeinden Lalden, Eggerberg, und Naters,

Der Schutzzonenplanvom 31. Oktober 2012 und die Schutzmassnahmen féstlegenden Vor-
schriften der'Gemeinde Lalden erfüllen die rechilichen und administrativen Anforderungen und
kônnen somit genehmigt werden.

“Gemäss Art. 88 VVRG,Art. 23GTar und Art, 37 GVGSchG muss die GemeindeLalden für. die
durch den vorliegenden Entscheid entstandenen Kosten aufkommen, wobei die Einfachheit SO-

‘Wie der geringe Umfang der Angelegenheit berücksichtigt werden.
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Auf Antrag des Departements für Verkehr, Bauund Umwelt

_ 10.

 Entscheidet

DER STAATSRAT |

Die Einsprache vom 40. Dezember 2012 der BLS wird im Sinne der Enwägungen vollumfénglich

abgewiesen,soweit déraut1 eingetreten wird.

Der Schutzzonenplan vom 31. Oktober 2012 der Quellfassungen (Massstab 1:10"000) sowie die

dazugehôrigen Vorschriften (Schutzmassnahmen) vom31.Oktober 2012, ergänzt und präzisiert

durch die Bestimmungen des hydrogeologischen BerichisVom 31. Oktober 2012, werden hiermit

genehmigi. +

Die Schitzmassnahmen der bundesrechtlichen Gesetzgebung bleiben orbehalten.

Alfällige konkrete Eigentimsbeschränkungensind nach Bedar Gegenstand von punkuelién Ver

‘ gungen durch die Gemeinde Lalden.

Die mit vorliegendem Entscheid genehmigten Grundwasserschutzzonen und _areale sind als Hin-

. Weis in die Zonennufzungspläne der GemeindenLalden,|Eggerberg und Naters zzu1 Hbertragen.

‘Ale: Bauvorhaben innerhalb der Grundwasserschufzzonen und areale Mmüssen| vorgenie der …

: Dienststelle für Umweltschutz unterbreitet werden. :

_ Anhand einer hydrogeologischen Expertise‘muss der Gesuchsteller nachweisen, dass ein solches

Vorhaben die Anforderungen in Bezugauf den Gewässerschutz (Gewässerschutzgesetz vom 24.

Januar 1991, Gewässerschutzverordnurig vom 28. Oktober 1998, Wegleitung Grundwasserschutz .

des BUWAL von 2004, technische Nutzungsvorschriften des hydrogeologischen Berichtes vom 31.

* Oktober 2012) erfüllt.

Die Gemeinden Lalden, Eggerberg und Naters überwachen die Umsetzung derin den Schutzzonen- .

vorschriften aufgeführten Schutzmassnahmen auf ihrem jeweiligen Gemeindegebiet. Im Falle einer

Verschmutzung der Quellfassungen müssendie Schüutzmassnahmen neu beurteilt werden.

Die Verfahren der forniellen und/oder materiellën Enteignung bleiben vorbehalten. Voriegende Ge-

nehmigung gilt in diesem Sinne als Anerkennung des ôffentlichen Nutzens.

Die Kosten des vorliegenden Entscheides vonFr. 427.= (GebührenFr. 420. Fr. 60— pro Seite,

zuzüglich Gesundheitsstempel Fr, 7.--) werden der GemeindeLalden auferlegt.
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So entschieden im Staatsrat in Sitten, den 2 6. März 2014 |

Im Namen des Staatsrates

   ‘ Der Staatskanzler_ Der Piäsident
Philipp SpôrriMaurice Tornay

      
| Rechtsmittelhélehrung

Die _vorliegende Verfigung kann innert 30 Tagen beim Kantonsgericht, Offentlichrechtliche Abteilung,

‘1950 Sitten,. angefochten werden (Art. 72 VVRG). Die Beschwerdeschrift ist dem Kantonsgericht in so
vielen Doppeln einzureichen als Interessierte bestehen. Sie hat eine gedrängte Darstellung des Sachver-
haltes, die Begehren ünd deren Begründung unter Angabe der Beweismittel zu enthalten; die ‘Ausferti-
gung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegeri,
soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat (Art:80 Abs, 1 lit. c und Art. 48 VVRG).

| Erôffnetam: 1 0 ANR.204

Verteiler

a)  Zustellung:

« Gemeindeverwaltung 3931 Lalden,

°  Gemeindeverwaltung 3939 Eggerberg,

*  Gemeindeverwaltung 3904 Naters,

| °  BLS Netz AG, z.H. Peter Kruch, Bucherstrasse 3, 3401 Burgdorf

b) : Mitteilung:

°  Dienststelle für Raumentwicklung

*  Diensistelle für Landwirtschaft .

+ Dienststelle für Umwelfschutz
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